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Auszüge aus den Personalvertretungsgesetzen der Länder zu gesetzlichen Regelung bezüglich einer personalrechtlicher Interessensvertretung für studentische Beschäftigte

Auszüge aus den Gesetzen der Länder zur aktuellen Lage studentischer Beschäftigter

Baden-Württemberg (LPVG)

Studentische Beschäftigte sind in jedem Fall Beschäftigte im Sinne des Gesetzes. Sie haben uneingeschränktes aktives und eingeschränktes passives Wahlrecht.

in der Fassung vom 1. Februar 1996 (GBl. S. 205);

zuletzt geändert am 03. Mai 2005 (GBl. 7/2005, S. 327)

http://www.leu.bw.schule.de/bild/LPVG.pdf

§ 11 Wahlberechtigung

1. Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, es sei denn, dass sie infolge Richterspruchs das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, nicht besitzen. Beschäftigte, die am Wahltag seit mehr als sechs Monaten unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind oder die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, sind nicht wahlberechtigt.

[...]

§ 12 Wählbarkeit

1. Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag

1. seit 6 Mon. dem Geschäftsbereich ihrer obersten Dienstbehörde angehören,

2. seit einem Jahr in öffentlichen Verwaltungen oder von diesen geführten Betrieben beschäftigt sind,

3. das 18. Lebensjahr vollendet haben.

2. Nicht wählbar sind Beschäftigte, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen.

[...]

Bayern (BayPVG)

Studentische Beschäftigte sind auf jedem Fall Beschäftigte im Sinne des Gesetzes. Sie haben eingeschränktes aktives und passives Wahlrecht.

in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. November 1986 (GVBl. S. 349),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2003 (GVBl. S. 262)

http://bund-laender.verdi.de/mitbestimmung/data/persvg_bayern
Art. 13 Wahlberechtigung

[...]

(3) Nicht wahlberechtigt sind

a) Beschäftigte, die für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe für eine Dauer von höchstens sechs  
                   Monaten eingestellt sind, es sei denn, dass sie regelmäßig wiederkehrend beschäftigt werden,

[...] 

Art. 14  Wählbarkeit

[...]

(2) Nicht wählbar sind Beschäftigte, die wöchentlich regelmäßig weniger als 18 Stunden beschäftigt sind, und Lehrkräfte mit weniger als 12 Pflichtstunden 
je Woche. 2Dienstanfänger, Beamte im Vorbereitungsdienst und Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung sind mit Ausnahme derjenigen, die 
ausschließlich zum Zweck der Ausbildung ohne engere Bindung zur Dienststelle beschäftigt werden, in den Personalrat wählbar.

[...]

Berlin (Berliner PersVG)

Studentische Beschäftigte sind Beschäftigte im Sinne des Gesetzes. Sie haben aktives und passives Wahlrecht.

in der Fassung vom 14. Juli 1994 - Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (GVBl.) S. 337, geändert am 12. November 1997 - GVBl. S. 596, geändert durch Artikel X des Gesetzes vom 22. Juli 1999 - GVBl. S. 422, zuletzt geändert durch Artikel VI des Gesetzes vom 30. November 2000 - GVBl. S. 495

http://www2.hu-berlin.de/personalrat/pvgtext/persvg.htm
§ 5 Dienststellen 
[...]
 (2) Als Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes gelten die Gesamtheit 
[...]
 
5. der studentischen Hilfskräfte (§ 121 des Berliner Hochschulgesetzes) jeder Hochschule

Brandenburg (PersVGBbg)

Studentische Beschäftigte sind explizit ausgeschlossen.

Vom 15. September 1993 (GVBl.I/93 S. 358)
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer dienstrechtlicher Vorschriften vom 22. März 2004 (GVBl.I/04 S.59, 65)

http://www.mdje.brandenburg.de/Landesrecht/gesetzblatt/texte/K21/215-01.htm
§ 90 Wissenschaftliches und künstlerisches Personal an Hochschulen und Kultureinrichtungen 
(1) Dieses Gesetz gilt nicht für folgende Mitglieder oder Angehörige der Hochschulen: Professoren und Juniorprofessoren,
[...]
 
7. Studierende, die an einer Hochschule eine Beschäftigung ausüben. 
[...]

Bremen (BremPersVG)

Studentische Beschäftigte sind auf jedem Fall Beschäftigte im Sinne des Gesetzes. Sie haben uneingeschränktes aktives und eingeschränktes passives Wahlrecht.

vom 5. März 1974 (Brem.GBl. S. 131)

geändert durch:

* Art. 28 des Gesetzes vom 18. Dezember 2003 (Brem.GBl. S. 421)

Quelle: http://www.personalrat.hs-bremen.de/vorlagen/brem-pers.html
§ 9 Aktives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt sind alle Bediensteten, die am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, dass sie infolge strafgerichtlicher Verurteilung das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, nicht besitzen.

§ 10 Passives Wahlrecht

[...]

 (3) Nicht wählbar sind Bedienstete, die wöchentlich regelmäßig weniger als 18 Stunden beschäftigt sind, sowie unbeschadet des § 22 a die in § 9 Abs. 5 genannten Personen.

[...]

Hamburg (HambPersVG)

Studentisch Beschäftigte sind explizit ausgeschlossen. 

in der Fassung vom 16. Januar 1979
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.1.2006, HmbGVBl. 2006, S. 15

Quelle: http://www.tuhh.de/pr/arbeitsrecht/persvg/index.html


§ 4 Angehörige des öffentlichen Dienstes
[...]
(4) Als Angehörige des öffentlichen Dienstes gelten nicht Personen, 
[...]
 
2. die als Unterrichtstutoren oder studentische Hilfskräfte beschäftigt werden,
[...]

Hessen (HPVG)


Studentische Beschäftigte sind eingeschränkt ausgeschlossen.

Vom 24. März 1988 (GVBl. S. 103), geändert durch Gesetz vom 20. Juni 2002 (GVBl. I S. 342),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.Dezember 2003 (GVBl. I S.494)

Quelle: http://www.rp-kassel.de/static/service/gesetze/texte/h/hpvg.htm

§3

3) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht Personen, 

[...]

2. die an der Hochschule, an der sie als Studenten immatrikuliert sind, eine Beschäftigung ausüben;

[...]
 
6. die einer geringfügigen Beschäftigung im Sinne des § 8 des Vierten Buches des Sozialgesetzbuches  
                  nachgehen.

Mecklenburg-Vorpommern (PersVG MV)

Studentische Beschäftigte sind explizit ausgeschlossen. 

Vom 24. Februar 1993 
(GVOBl. M-V S. 125, ber. S. 176, 300, 1994 S. 858), in Kraft am 4. März 1993 
- geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. November 2001 (GVOBl. M-V S. 438), in Kraft am 1. Januar 2002 mit Ausnahme des § 63 Abs. 5 Satz 2, der am 1. Dezember 2001 in Kraft tritt) 

Quelle: http://www.uni-greifswald.de/fileadmin/mediapool/3_organisieren/Personalvertretung/LPersVG.pdf
§ 3 Beschäftigte 
(2) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht Personen, 
[...]
 
3. die als studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte nicht ständig an einer Hochschule beschäftigt sind. 

Niedersachsen (Nds. PersVG)

Studentische Beschäftigte sind teilweise als Beschäftigte im Sinne des Gesetzes ausgeschlossen. Haben, wenn sie nicht ausgeschlossen sind ein uneingeschränktes aktives und eingeschränktes passives Wahlrecht.

Vom 22. Januar 1998. (Nds.GVBl. S. 19 

Quelle: http://bund-laender.verdi.de/mitbestimmung/data/persvg_niedersachsen
§4 Beschäftigte

[...]
(3) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind nicht 
[...]
 
3. Personen, die innerhalb eines Jahres bis zu einer Dauer von zwei Monaten mit weniger als 15 Stunden 
                 wöchentlich beschäftigt werden oder die nebenamtlich oder nebenberuflich mit weniger als 18 Stunden 
                 wöchentlich tätig sind. 

Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW)

Studentische Beschäftigte sind explizit ausgeschlossen. 

Vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1541),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 670)

Quelle: http://www.lfd.nrw.de/fachbereich/fach_3_2_22.html
§ 5

[...]

(5) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 

  
a) Professoren, Hochschuldozenten, Hochschulassistenten, wissenschaftliche und künstlerische 
                 Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftliche, künstlerische und studentische 
                 Hilfskräfte, Lehrbeauftragte sowie nach § 119 Abs. 1 UG oder § 79 Abs.
[...]

Rheinland-Pfalz (PersVG RP)

Studentische Beschäftigte sind eingeschränkt Beschäftigte im Sinne des Gesetzes. Haben, wenn sie nicht ausgeschlossen sind ein uneingeschränktes aktives und eingeschränktes passives Wahlrecht.


Zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.10.2004, GVBl. 2004, S.457 

Quelle: http://bund-laender.verdi.de/mitbestimmung/data/persvg_rheinland-pfalz


§4 Beschäftigte
[...]
(6) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 
[...]
 
5. Personen, die nicht länger als zwei Monate beschäftigt sind.

§10 Wahlberechtigung 
(1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten

§11 Wählbarkeit
(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und die seit sechs Monaten bei Dienststellen, für die Personalvertretungen auf der Grundlage der §§ 1 und 95 des Bundespersonalvertretungsgesetzes gebildet werden, beschäftigt sind
[...]

Saarland (SPersVG)

Studentische Beschäftigte sind in jedem Fall Beschäftigte im Sinne des Gesetzes. Sie haben uneingeschränktes aktives und eingeschränktes passives Wahlrecht.

Vom 9. Mai 1973 ∗ 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 1989 (Amtsbl. S. 413), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsbl. S. 474, 530). 

Quelle: http://www.justiz-soziales.saarland.de/justiz/medien/inhalt/2035-1.pdf


§ 4  Angehörige des öffentlichen Dienstes 

(1) Angehörige des öffentlichen Dienstes im Sinne dieses Gesetzes sind die Beamten, Angestellten und Arbeiter ein-schließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. 
[...]
§12 Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigt sind alle Angehörigen der Dienststelle, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

[..]
§13 Wählbarkeit 
(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die 
 
a) am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 
b) seit sechs Monaten der Dienststelle angehören. 

[...]

Sachsen (SachsPersVG)

Studentische Beschäftigte sind explizit ausgeschlossen. 

Vom 21. Januar 1993 (SächsGVBI. S. 29), verkündet am 29. Januar 1993,
geändert durch Artikel 2 des G vom 7. April 1997 (SächsGVBI. S. 353, 357, 466) und das Zweite G zur Änderung des Sächsischen Personalvertretungsgesetzes vom 23. April 1998 (SächsGVBI. S. 165)

Der Sächsische Landtag hat am 19. November 1992 das folgende Gesetz beschlossen:


Quelle: http://www.fh-zwickau.de/prat/persvg/persvg1.htm
§4 Beschäftigte
[...]
 (5) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht
[...]
 
4. Professoren, wissenschaftliche, künstlerische und studentische Hilfskräfte, Lehrbeauftragte, Gastprofessoren sowie Honorarprofessoren, 
[...]

Sachsen-Anhalt (PersVG LSA)

Studentische Beschäftigte sind in jedem Fall Beschäftigte im Sinne des Gesetzes. Sie haben uneingeschränktes aktives und eingeschränktes passives Wahlrecht.

Quelle: http://www.personalrat.uni-halle.de/pr/aktuelles/PersVG2003.pdf
vom 10. Februar 1993 (GVBl. LSA S. 56), zuletzt geändert Zweites Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 17.06.2003, GVBl. LSA 21/03)

§4 Beschäftigte

(1) Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Sinne dieses Gesetzes sind die Beamten, Angestellten und Arbeiter der in § 1 bezeichneten Träger der öffentlichen Verwaltung. 

[...]
§13 Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt zum Personalrat einer Dienststelle sind alle Beschäftigten der Dienststelle, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben,
[...]

§14 Wählbarkeit

1. seit sechs Monaten dem Geschäftsbereich ihrer obersten Dienstbehörde angehören und

2. seit einem Jahr im öffentlichen Dienst beschäftigt sind.

[...]

Schleswig-Holstein (MBG Schl.-H.)

Studentische Beschäftigte sind in jedem Fall Beschäftigte im Sinne des Gesetzes. Sie haben uneingeschränktes aktives und eingeschränktes passives Wahlrecht.


Vom 11. Dezember 1990

§§12, 51 und 63 geändert (Art. 3 Ges. v. 15.6.2004, GVOBl. S. 165)

Quelle: http://bund-laender.verdi.de/mitbestimmung/data/persvg_schleswig-holstein


§3 Beschäftigte 
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind die Beamtinnen und Beamten, Angestellten. Arbeiterinnen und Arbeiter der in § 1 Abs.1 bezeichneten Träger der öffentlichen Verwaltung einschließlich der Auszubildenden und der Personen die aufgrund anderer Rechtsverhältnisse in der Dienststelle tätig sind.
[...]
§11 Wahlrecht
(6) Nichtständig Beschäftigte

[...]
§75 Nichtständige Beschäftigte
(1) Sind in einer Dienststelle während bestimmter Dienstzeiten des Jahres oder zur Erfüllung bestimmter Aufgaben, deren Zeitdauer von vornherein auf weniger als ein Jahr begrenzt ist, mindestens fünf Beschäftigte nur vorübergehend tätig, so wählen diese mit einfacher Stimmenmehrheit eine Vertretung der nichtständigen Beschäftigten
[...]
§11 Wahlrecht 
(1) Wahlberechtigt zur Personalvertretung einer Dienststelle (Personalrat) sind alle Beschäftigten der Dienststelle, die das 16. Lebensjahr vollendet haben
[...]
§12 Wählbarkeit
(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag 
 
1. seit sechs Monaten dem Geschäftsbereich ihrer obersten Dienstbehörde angehören und 
 
2. seit einem Jahr im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. 

[...]

Thüringen (ThürPersVG)

Studentische Beschäftigte sind explizit ausgeschlossen. 

Vom 29. Juli 1993 - ThürGVBl 19 1993 S. 399

zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Schulaufsicht, des Thüringer Personalvertretungsgesetzes und des Thüringer Gesetzes über Schulen infreier Trägerschaft vom 13. Juni 1997 – ThürGVBl 11 1997 S. 223

mit den Änderungen aus Artikel 1 des am 14. Juni 2001 vom Thüringer Landtag beschlossenen

Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes

Vom 25. Juni 2001 – ThürGVBl 5 2001 S. 57

Quelle: http://www.personalratswahl2002.de/rechtsvorschriften/personalratswahlen/thuerpersvg.pdf

§4 Beschäftigte
[...]

(5) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht
[...]

 
5. Personen mit einer Arbeitszeit unterhalb der Versicherungspflichtgrenze des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch,

 
6. Personen, die für weniger als zwei Monate beschäftigt sind.
[..]
§13 Wahlberechtigung

[...]

(4) Beschäftigte, die für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe für eine Dauer von höchstens sechs Monaten eingestellt sind, sind nicht wahlberechtigt, es sei denn, dass sie regelmäßig wiederkehrend beschäftigt werden.

[...]

§14 Wählbarkeit
(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag

1. seit sechs Monaten dem Geschäftsbereich ihrer obersten Dienstbehörde angehören und

2. seit einem Jahr in öffentlichen Verwaltungen oder von diesen geführten Betrieben beschäftigt sind.

(2) Nicht wählbar sind

1. Beschäftige, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen,

2. Beschäftigte, die wöchentlich regelmäßig weniger als die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind,

[...]


Stand: Mai 2006
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